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Stadt  

Hildburghausen 

 

19.01.2024 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher:  Beschlussnummer: 

 1020/2024 

    

  Amt: Ordnungsamt 

  Sachbearbeiter: Herr Petter 

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 25.01.2024 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0 

Stadtrat öffentlich 01.02.2024 Ja: 20 Nein: 0 Enth.: 0 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
Änderung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt 

Hildburghausen 

 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Hildburghausen beschließt die Änderung der Satzung über die Benutzung der 

Obdachlosenunterkunft in der Stadt Hildburghausen laut Anlage. 

 

 

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Patrick Hammerschmidt 

zust. Amtsleiter 

      

Kämmerei 

 

Justiziar 

 

 

 

 gez.  
 

Amtsleiterin Haupt- 

und Personalamt 

Stefanie Zöller 

 

 

Begründung: 

 

zu den Änderungen in § 1 

 

 Die Bestimmungen der Satzung werden auch auf fremde Räumlichkeiten ausgeweitet, 

für den Fall, dass die Stadt auf solche zurückgreifen muss.  

 Die Satzung soll die Möglichkeit der Unterkunftsübernahme durch einen Träger 

eröffnen, wie es bereits in der Vergangenheit praktiziert wurde. 

 

zu der Änderung in § 2 
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 Anpassung der Voraussetzungen im Sinne der Gleichbehandlung. 

 

zu der Änderung in § 3 

 

 Es wird noch einmal ausdrücklich klargestellt, dass die Einweisung in die Unterkunft 

kein Vertragsverhältnis begründet, um die Stadt rechtlich stärker abzusichern. 

 

zu der Änderung in § 5 

 

 Die Erteilung von Auflagen in der Einweisungsverfügung ist bereits gängige Praxis, 

um eine Mitwirkung der Betroffenen zu gewährleisten. Dies wird nun ausdrücklich in 

der Satzung festgeschrieben.  

 

zu der Änderung in § 6 

 

 Um eine ordentliche Führung der Unterkunft aufrechterhalten zu können, sollte die 

Stadt sich offenhalten, die Nutzung zeitweise einzuschränken. Hierbei wird durch eine 

Einschätzung der Härte der Begrenzung auch den Interessen der Benutzer Rechnung 

getragen.  

 

zu den Änderungen in § 12 

 

 Anpassung der zitierten Normen / Querverweise.  

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die Änderung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt 

Hildburghausen selbst entfaltet keine finanzielle Auswirkung.  

 

 

Anlagen: 

 

 Änderungsentwurf der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der 

Stadt Hildburghausen  

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

 

 

 


